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Beamtenrecht

Bearntengesetze
Entlassung des Beamten durch Verwaltungsakt / einstweiliger Ruhestand

anitsangemessener Diemt

G€meint sind hier die Fälle, in denen das Beamtenverhältnis dadurch endet, dass der Diensther eine 'alnrqqa&ury I Re$ess

E{ffiät$mg*r€rftigüng €r{ssst 
!'rsv' vs" Beamtenve*orgung

Beförderung

Bei Beamten auf Lebenszeit ist eine Enuassung auf diese weise nicht mitglich, aber bei Beamten auf widerruf Besoldungsr€cht

und auf probe kann der Dienstherr so entscheiden. Beurteilung' dienstlidE

lBitte beöchten sie aber, dass seit dem ]ahr 2009 tn 5 31 Eeamtenstatusgesetz die Möglichkeit yorgesehen Hf,Hilr*ätffiä:f'
ist, dän.Beamten auf Lebenszeit bei wesentlicher Anderung des Aufraus einer 8ehörd€ in ileß einstvr€ltigen Dienstunfall
Ruhes&and.zu ,versef,zpn. Das Ge$etz.kat'note verfassungswidrig.seinll .E*gnurqgl

Die gesetzllchen Voraussetzungen für die Entlassung eines Beamten auf Widerruf oder auf Probe ergeben sich
aus den im wesenflichen gleichen Regelungen im Bund und in den Ländem. Dabei verweisen die Entlassung usw'

Landesgesetze tveitgehend auf das Eeamtenstatusgesetz. kraft Gesetzes

verghkhen sb dazu SS 30 ff. des neuen hämburgiscfren Beamtengesetzes. durth verwaltungsald
-"tfurdr"Strafgpricfit

D.ie.Regetung für. BundesheaElte.(rn.Krafr.ab.12.02"09) finden. Sie,in 55 34 ff. Bundesbeamtengesetz. durch Dlsziplinargericht

Nachversidrerung

Bcispieüß . fär -dis.Entlacermg-voll Bearnten-auf Probe

Gesetz: Bundesbeamte

Gesetz: l'tärnburg

Konkurrentenschutz

Mobbing

Personalaktenrecht

Rückforderung

Scfl$reöehinderung

Umsetzung, Versetzung ...

... Abordnung ...

.... Zuweisung

Zwa ngsbeurlaubung

Beamtenstatusgesetz

Bundesbearntengesetz

. Be arnte r,gesetz l.{amb urg

Besoldungsgesetz Hambuq

Beamtenveßorgung FHH

tJmbLVO 2010

Bei h i lfeve rp rdnung..FHH

LBG Niedersachsen

LVO Niedersachsen

LBG "Sch lesw i g - l-fo lste in

Rechtsprechung aktuel I

hiluf{g. gestellte- Fra gen

Meist liegt der Entlassung des Beamten auf widerruf oder auf Probe ein Fehlverhalten von einiger Bedeutung
zugrunde, das bei einem Seamten auf L€benszeit zu einer empfindlichen DisziplinarmaBnahme gefilhrt tiätte.
ln, vielen.Fällen.,.wird.,aber-auch .dleEignungieaflerfelt,.,insbesonderc.in"gesundheiuicher,.in.chamktedicher

oder in fiachlicher Hinsicht.

Ein 8€amter äuf Wide?ruf ist am wenigsten abgesichert, aber auch ein Beamter auf Probe muss bei

Dienswergehen oder€ignungsmängeln fürchten, entlasseil oder'nicht züm g€ariten auf'Leb-enszeit emanfit
zu werden,

Beiapi€le ltlr dl€ Entlaseung yon BGamtcn auf Widemrf

unter Alkohol in der Freizeit gewalttätiler Beamter (Polizeikommbsaranwärter)

sex btbche r, fbgelper Bea mter a uf Wide rruf ( Polizeimeistera nwä tte r)

T ä uschungsve rsuch bei H a usa rbe it e ines Kommissa ra nwä rte rs

Entkassung wegen Dbnstvergehen (u,a. Verstoß gegen Pflkhtversicherungsgesetz)

Entlassung wegen DiensWergehen (Bundespolizbt, fragwürdpe Tätowbrung: Landser)

Betrug vor Einstellung, dann Ladendbbstahl (Beamtin auf Probe im Strafvolhug)

Alkohol und Schlägerei im Dbnst (Beamter auf Proh im Strafvollzug)

Lehrer auf Probe verweilert Unterrkhtsbesuch (OVG Kobbnz)

mangelnde gesundheitliche E(1nung: Entbssung am Ende der Probezeit

mangelnde gesundheitliche E(lnung (Übergewicht): Entlassung am Ende der Probezeit

Pensicnhrung oder Entlassung der Beamtin auf Probe?
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Klage anfechten.

Bi$r€ilen sind weitere Spezialvorschriften heränzuziehen, So bestimmt zum Belspiel 5 4 der Vercrdnung über
die Eltemzeit fttr hamburgische Beamtinnen und Beamte

(llamburgicche Eltemzeitverordnung - HmbEltllvO)

5 4 Entlüsung'3chuE

(1) Ab Antragstellung nach 5 2 Absatz 1, höchstens Jedoch sechs Wochen vor Beginn der Eltemzeit, und

während der Eltemzeit darf dle Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten auf Probe oder auf widerruf
gegen ihren oder seinen willen nicht ausgesprochen werden.

(2) Der Senat, bei KörpeEchaftsbeamtinnen und Körperschaftsbeamten die nach Gesetz, Rechtsverodnung

oder Satzung hierfür zuständige Stelle, kann abweichend von Absatz 1 eine Entlassung ausspr€chen, wenn

ein Sachverhalt vorliegt, bei dem eine Beamtin oder ein Beamter auf Lebenszeit im förmlichen

Disaiglinörve|fabrer{. aus dffir' Ei€fis zr:r- ent6ernen,,rväre.
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